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	Betreff: 

Hände weg von der Mitbestimmung 

 
Antragsteller: 
Landesvorstand 

 
	Anmerkungen der Antragskommission


Der Gewerkschaftstag möge beschließen:

Der Landesrechnungshof hat eine Erhebung über die Personalvertretung im Schulbereich vorgelegt, die unvollständig und einseitig ist, sowie erhebliche methodische und qualitative Mängel hat. Darin wird vorgeschlagen, die Zahl der Personalräte von 144 auf 65 zu reduzieren und die für diese Arbeit zur Verfügung stehenden Stellen um 40 % zu kürzen.

Der Gewerkschaftstag der GEW NRW weist den vom Landesrechnungshof vorgeschlagenen massiven Abbau von Mitbestimmung für die Beschäftigten in den Schulen in aller Schärfe zurück.

Der Landesrechnungshof macht sich damit zum politischen Anstifter einer Kampagne gegen die demokratischen Rechte aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Eine qualitative und angemessene Personalvertretung der 183.748 Pädagoginnen und Pädagogen ist mit einer derartigen Reduzierung von Strukturen und Ressourcen nicht zu leisten.

Der Gewerkschaftstag fordert Herrn Ministerpräsidenten Rüttgers auf, sich umgehend von den Vorschlägen des Landesrechnungshofes zu distanzieren und sich zum Erhalt der qualifizierten Mitbestimmung im Öffentlichen Dienst zu bekennen. 

Begründung:

Der Landesrechnungshof NRW hat mit Datum vom 13.10.2005 den  Bericht über die Erhebung über die Personalvertretungen im Schulbereich dem Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) in NRW vorgelegt. Das MSW hat die  Hauptpersonalräte mit Schreiben vom 21.10.2005 zur Stellungnahme bis Mitte November aufgefordert. 

Mit diesem Bericht fordert der Landesrechnungshof zum einen massive Einsparungen durch die gesetzmäßige Anwendung des Personalvertretungsrechts (z.B. bei Freistellungen) und zum anderen eine Neustrukturierung der Personalratsvertretung vorgeschlagen, die einen 40% - Personaleinsparpotential beinhaltet und gleichzeitig die derzeitige schulformbezogene Struktur fast gänzlich aufhebt.

Es ist für die GEW von erheblicher Bedeutung, Maßnahmen gegen eine mögliche Umsetzung dieser Vorschläge zu beschließen, damit die hieraus folgenden Aktionen eine breite gewerkschaftliche Grundlage bekommen. 

Eine Umsetzung dieser Vorschläge seitens der Landesregierung würde den härtesten Angriff gegen die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst in diesem Lande bedeuten!

Die Empfehlungen des LRH in Kürze (Zitate):

1.) „Der LRH empfiehlt,  in NRW schulformübergreifende Strukturen zu schaffen. Ein von ihm beispielhaft entwickeltes Modell verzichtet - unter Beibehaltung  des bestehenden mehrstufigen Verwaltungsaufbaus - weitgehend auf die bisherige, schulformbezogene Trennung der Personalvertretungen. Hierdurch ließe sich eine Reduzierung der Anzahl der Personalvertretungen von 144 auf 65 erzielen.
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	Anzahl der PV
	144

	Modell LRH
	65


Das Modell soll „nur“ den Schulformbezug ändern uns setzt folgendes voraus:

(
Weitgehender Verzicht auf eine schulformbezogene Trennung

(
Beibehaltung der bestehenden mehrstufigen Verwaltungsstrukturen

(
Keine Dienststelleneigenschaften der Schulen

2.) Die Mitglieder der Personalvertretungen sind im Umfang von rd. 495 Stellen mit einem entsprechenden Kostenvolumen von rd. 24,8 Mio. € von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt. Die hierfür im Haushalt vorgesehenen Ausgleichsstellen lagen deutlich - um rd. 61 Stellen - unter den tatsächlich für Freistellungen in Anspruch genommenen Stellen. Dies führte zu Lücken in der Unterrichtsversorgung. Das Personalvertretungsmodell des LRH ergäbe bei den Freistellungen der Personalvertretungen Ein dauerhaftes Einsparpotenzial von rd. 200 Stellen, dies entspräche rd. 40 % der derzeitigen Freistellungen.

3.) Zur Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen im Jahr 2004 wurden die Wahlvorstände im Umfang von - zusätzlich - rd. 48 Stellen freigestellt. Dies war nicht zulässig, weil das Landespersonalvertretungsgesetz insoweit eine Freistellung nicht vorsieht.“

 
